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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

1.1. Produktidentifikator 
 GW 08 TUGLOF : emanslednaH

 GW %08 teploF : emaN
 A 0002 AHS : edoctkudorP

 00-980A00 : remmunsgnussaluZ

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 
Relevante identifizierte Verwendungen 

 dizignuF : eirogetaksgnudnewrevtpuaH

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
Sharda Cropchem Ltd. 
2nd Floor, Prime Business Park, Dashrathlal Joshi Road, Vile Parle (West) 
400056 Mumbai - India 
T + 91 22 6261 5615 - F + 91 22 6678 2828 
regn@shardaintl.com 

1.4. Notrufnummer 
 211 : remmunfurtoN

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer 

Deutschland 
Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen 

Klinische Toxikologie, Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz 

Langenbeckstraße 1 
Gebäude 601 
55131 Mainz 

+49 (0) 6131 19240 

Deutschland bei allgemeinen Notfällen (Unfall, Brand, Unwelt- /Ökologieereignisse) - +49 69 2222 52 85 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Akute Toxizität (inhalativ: Gas), Kategorie 4 H332   
Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319   

   153H 2 eirogetaK ,tätinegonizraK
Akut gewässergefährdend, Kategorie 1    004H 
Chronische Wassergefährdung, Kategorie 2 H411  
Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

2.2. Kennzeichnungselemente 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenpiktogramme (CLP)w : 

   

   

    90SHG 80SHG 70SHG  
 : )PLC( trowlangiS Achtung 

 dimilahthp)oihtlyhtemrolhcirT(-N ;)OSI( teploF : tlähtnE
 .gnuzierneguA erewhcs thcasrureV - 913H : )PLC( esiewnihnerhafeG

H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen. 
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung 

 .netlahtiereb ttekitesgnunhcieznneK redo gnukcapreV ,hcilredrofre taR rehciltzrä tsI - 101P : )PLC( esiewnihstiehrehciS
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.  
P261 - Einatmen von Staub, Aerosol vermeiden. 

Vertrieb: PLANTAN GmbH
Kirchenstraße 5
21244 Buchholz i.d.N.
T +49 4181 94485-85
info@plantan.de - www.plantan.de
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P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. 
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 
Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter 
spülen. 
P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen. 
P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen. 
P405 - Unter Verschluss aufbewahren. 
P501 - Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in 
Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften 
zuführen. 

 .nefurrovreh nenoitkaeR ehcsigrella nnaK .teploF tlähtnE - 802HUE : eztäS HUE
EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung 
einhalten 

2.3. Sonstige Gefahren 
Enthält keine PBT und/oder vPvB-Stoffe ≥ 0,1%, bewertet gemäß REACH Anhang XIII 
 

Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 
Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass er keine endokrin 
wirkende Eigenschaften aufweist. 
 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 

Name Produktidentifikator % 
Einstufung gemäß Verordnung 

(EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Folpet (ISO); N-(Trichlormethylthio)phthalimid 
CAS-Nr.: 133-07-3 
EG-Nr.: 205-088-6 
EG Index-Nr.: 613-045-00-1 

80 

Carc. 2, H351 
Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Alkylnaphthalenesulfonic acid, polymer with 
formaldehyde, sodium salt 

CAS-Nr.: 68425-94-5 
EG-Nr.: 614-476-8 

1 – 10 Eye Irrit. 2, H319 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat 

einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen). 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Sauerstoff oder, 

falls erforderlich, künstliche Beatmung. Arzt hinzuziehen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Kontaminierte Kleidung ausziehen. Nach Hautkontakt sofort und gründlich mit viel Wasser 

und Seife abwaschen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Weit geöffnete Augen (20 Minuten) mit viel Wasser ausspülen, ohne Entfernen von weichen 

Kontaktlinsen. Anschließend unverzüglich Arzt aufsuchen. 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Mund ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 
 .dixoidnelhoK .muahcS .revluphcsölnekcorT .lhartshürpsressaW : lettimhcsöL etengieeG

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 .nemtanie thcin esagdnarB dnu -snoisolpxE : rhafegdnarB

 .hcilrhäfegsnoisolpxe thcin tsi tkudorP saD : llafdnarB mi tätivitkaeR
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Kohlendioxid. Kohlenmonoxid. Kann entzündbare Gase freisetzen. Stickoxide. Mögliche 

Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
 noV .netlahnref nemmalF dnu neknuF ,eztiH nov dnu nessolhcsrev thcid retläheB : negnurhekrovztuhcsdnarB

brennbaren Stoffen fernhalten. 
 eiS negnirB .hcilredrofre täregztuhcsmetA segignähbanu-tfulsgnubegmu sllafnenebegeG : negnusiewnahcsöL

die Verpackung aus dem Brandbereich, sofern dies gefahrlos möglich ist. Eindringen von 
Löschwasser in die Umwelt vermeiden (verhindern). 

Schutz bei der Brandbekämpfung : Schwer entflammbare/flammhemmende Kleidung tragen. Brandabschnitt nicht ohne 
ausreichende Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz betreten. 

 .nediemrev lairetaM sad hcrud sressawnehcälfrebO sed gnuginiernureV : nebagnA egitsnoS

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Nicht für Notfälle geschultes Personal 

 .negart ztuhcssthciseG redo -neguA dnu ehuhcsdnaH ,gnudielkztuhcS etengieeG : gnutsürsuaztuhcS
Chemikalienfeste Handschuhe (gemäß NF ISO 374-1 oder entsprechender Norm). ISO 
16321-1. Schutzbrille tragen. Persönliche Schutzausrüstung. EN ISO 20345. 

 .negnirb tiehrehciS ni nenosreP : nemhanßamllaftoN

Einsatzkräfte 

 .negart ztuhcsfpoK dnu -repröK ,-dnaH netengieeG : gnutsürsuaztuhcS

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Staubbildung und -ausbreitung vermeiden. Waschwasser als Abwasser beseitigen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Falls das Produkt in die 
Kanalisation oder öffentliche Gewässer gelangt, sind die Behörden zu benachrichtigen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
 .rabgüfrev nenoitamrofnI neretiew enieK : gnutlahkcüR ruZ

 ruz nretläheB netengieeg ni dnu )nerhekfua ,nehcsiwfua( nemhenfua hcsinahceM : nerhafrevsgnuginieR
Entsorgung sammeln. Reste sorgfältig sammeln. Bildung von Staub minimieren. 
Verschmutzten Bereich mit viel Wasser reinigen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Verweis auf andere Abschnitte (8, 13). 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Zusätzliche Gefahren beim Verarbeiten : Staubentstehung vermeiden. Löschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe 

gelangen lassen. Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. 
(Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern 
reinigen/Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.). 

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Verwendung nicht essen, 
trinken oder rauchen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des 
Arbeitsplatzes die Hände und andere exponierte Körperstellen mit milder Seife und Wasser 
waschen. Verunreinigten Kleidungsstücke und Schuhe ausziehen. Nach der Arbeit Kleidung 
und Ausrüstung reinigen. 
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
 menie nA .nerhawebfua trO netetfüleg tug ,nelhük menie na retläheblanigirO mi ruN : nemhanßaM ehcsinhceT

trockenen und kühlen Ort lagern. Vor Lichteinwirkung schützen. Für ausreichende Belüftung 
sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Unter Verschluss aufbewahren. 

 elletslemmasllümrednoS netgimheneg dnehcerpstne renie retläheB etreeltnetser thciN : negnugnidebregaL
zuführen. Entleerte Behälter bleiben gefährlich. Daher alle Sicherheitsvorkehrungen 
aufrechterhalten. Nur im Originalbehälter aufbewahren. An einem trockenen Ort 
aufbewahren. In einem geschlossenen Behälter aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort 
aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. 

 C° 03 – 0 : rutarepmetregaL
 nerabnnerb nov tnreftne ,trO netetfüleg tug ,nelhük menie na retläheblanigirO mi ruN : neilairetamsgnukcapreV

Stoffen aufbewahren. 

Deutschland 

Lagerklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 13 - Nicht brennbare Feststoffe 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Persönliche Schutzausrüstung 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

 
Augen- und Gesichtsschutz 

Augenschutz: 

ISO 16321-1. Augenschutz mit chemikalienbeständiger Spritzschutzbrille und Gesichtsschutz muss getragen werden, wenn Augenkontakt durch 
Versprühen von Flüssigkeit oder durch Schwebepartikel möglich ist 

Hautschutz 

Haut- und Körperschutz: 

langärmlige Arbeitskleidung 

Handschutz: 

Chemikalienfeste Handschuhe (gemäß NF ISO 374-1 oder entsprechender Norm) 

Atemschutz 

Atemschutz: 

Besondere persönliche Schutzausrüstung: Atemschutzgerät mit P2-Filter für schädliche Partikel. Besondere persönliche Schutzausrüstung: 
Atemschutzgerät mit P3-Filter für toxische Partikel 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand  tseF : 

 .ßieW : ebraF
Aussehen  .talunarG : 

 .immuG : hcureG
 rabgüfrev thciN : ellewhcsshcureG
 rabgüfrev thciN : tknupzlemhcS
 rabgüfrev thciN : tknupreirfeG
 rabgüfrev thciN : tknupedeiS

 hcildnüztne thciN : tiekrabdnüztnE
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 .visolpxe thciN : netfahcsnegiE evisolpxE
Brandfördernde Eigenschaften : Nicht oxidierend. 

 rabdnewna thciN : eznergsnoisolpxE eretnU
 rabdnewna thciN : eznergsnoisolpxE erebO
 rabdnewna thciN : tknupmmalF

 C° 781 : rutarepmetdnüZ
 rabgüfrev thciN : rutarepmetsgnuztesreZ

 8-6 : treW-Hp
 % 1 : gnusöL Hp

 rabdnewna thciN : hcsitamenik ,tätisoksiV
 rabgüfrev thciN : tiekhcilsöL

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) : Nicht verfügbar 
 rabgüfrev thciN : kcurdfpmaD
 rabgüfrev thciN : C°05 ieb kcurdfpmaD

 lm/g 508,0 – 127,0 : ethciD
 rabgüfrev thciN : ethciD evitaleR

Relative Dampfdichte bei 20°C : Nicht anwendbar 
 rabgüfrev thciN : eßörglekitraP

9.2. Sonstige Angaben 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.2. Chemische Stabilität 
Das Produkt ist bei üblichen Handhabungs- und Lagerbedingungen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Anwendungsbedingungen stabil. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Direkte Sonnenbestrahlung. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Wärme. Hohe Temperaturen. Offene Flamme. 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Rauch. Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Stickoxide. Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen 
Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Akute Toxizität (Oral)  tfutsegnie thciN : 
Akute Toxizität (Dermal)  tfutsegnie thciN : 
Akute Toxizität (inhalativ)  .nemtaniE ieb hcildähcsstiehdnuseG : 
 

FOLGUT 80 WG 

 gk/gm 0002 > )ettaR ,laro( 05DL

 gk/lm 0002 > )ettaR ,lamred( 05DL
 

Ätz  dnezier thciN : tuaH eid fua gnukriwzieR/-
 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Das Produkt ist nicht hautsensibilisierend 
 

 tfutsegnie thciN : tätinegatumllezmieK
 

 .neguezre sberK hciltumrev nnaK : tätinegonizraK
 

 tfutsegnie thciN : tätizixotsnoitkudorpeR
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Nicht eingestuft 
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Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr  tfutsegnie thciN : 

11.2. Angaben über sonstige Gefahren 
Der Stoff ist nicht aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten, oder es wurde gemäß den 
Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt, dass er keine endokrin 
wirkende Eigenschaften aufweist. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Gewässergefährdend, kurzfristige (akut) : Sehr giftig für Wasserorganismen. 
Gewässergefährdend, langfristige (chronisch) : Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

FOLGUT 80 WG 

 )oirer oinaD ,h 69( l/gm 17,0 ]1[ hcsiF - 05CL

 )angam ainhpaD ,h 84( l/gm 16,6 ]1[ ereitsberK - 05CE

 )atatipacbus alleirenhcrikoduesP ,h 27( l/gm 69,37 ]1[ eglA - h27 05CE

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Folpet (ISO); N-(Trichlormethylthio)phthalimid (133-07-3) 

 .rabuabba hcsigoloib thcieL tiekrabuabbA dnu znetsisreP

12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Folpet (ISO); N-(Trichlormethylthio)phthalimid (133-07-3) 

 65 ]1[ hcsiF - FKB

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) 3,017 (20 ºC) 

12.4. Mobilität im Boden 

Folpet (ISO); N-(Trichlormethylthio)phthalimid (133-07-3) 

Normalisierter Adsorptionskoeffizient für organischen 
Kohlenstoff (Log Koc) 

2,48 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 
Schädliche Wirkungen auf die Umwelt aufgrund 
endokrinschädlicher Eigenschaften 

: Keine spezifischen Angaben. 

12.7. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
 .neglofre netfirhcsroV nehcildröheb ned ßämeg ssum gnugrostnE : gnundrorevllafbA elanoigeR

Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung-
Abfallentsorgung 

: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Entsorgung muss gemäß den behördlichen 
Vorschriften erfolgen. Verpackungen erst nach vorheriger Reinigung entsorgen. 
Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten 
erfragen. 

Europäisches Abfallverzeichnis (LoW, EC 
2000/532) 

: 02 01 08* - Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten 
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Gemäß ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer 

UN 3077 UN 3077 UN 3077 UN 3077 UN 3077 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Folpet (ISO); N-
(Trichlormethylthio)phthalim

id) 

UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Folpet (ISO); N-
(Trichlormethylthio)phthalim

id) 

UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Folpet (ISO); N-
(Trichlormethylthio)phthalim

id) 

UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Folpet (ISO); N-
(Trichlormethylthio)phthalim

id) 

UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Folpet (ISO); N-
(Trichlormethylthio)phthalim

id) 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 3077 
UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Folpet (ISO); N-
(Trichlormethylthio)phthalim

id), 9, III, (-) 

UN 3077 
UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Folpet (ISO); N-
(Trichlormethylthio)phthalim

id), 9, III, 
MEERESSCHADSTOFF 

UN 3077 
UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Folpet (ISO); N-
(Trichlormethylthio)phthalim

id), 9, III 

UN 3077 
UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Folpet (ISO); N-
(Trichlormethylthio)phthalim

id), 9, III 

UN 3077 
UMWELTGEFÄHRDENDE
R STOFF, FEST, N.A.G. 

(Folpet (ISO); N-
(Trichlormethylthio)phthalim

id), 9, III 

14.3. Transportgefahrenklassen 

 9 9 9 9 9

     

14.4. Verpackungsgruppe 

 III III III III III

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja 
Meeresschadstoff: Ja 
EmS-Nr. (Brand): F-A 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte 
Freisetzung): S-F 

Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja Umweltgefährlich: Ja 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Landtransport 

:  )RDA( edocsgnureizifissalK  M7 
: )RDA( netfirhcsrovrednoS  274, 335, 375, 601 
: )RDA( negneM etznergeB  5kg 
: )RDA( negneM etlletsegierF  E1 
: )RDA( negnusiewnasgnukcapreV  P002, IBC08, LP02, R001 
: )RDA( gnukcapreV eid rüf netfirhcsrovrednoS  PP12, B3 
: )RDA( gnukcapnemmasuZ eid rüf netfirhcsrovrednoS  MP10 

Anweisungen für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container (ADR) : T1, BK1, BK2, BK3 
Sondervorschriften für ortsbewegliche Tanks und Schüttgut-Container (ADR) : TP33 

: )RDA( gnureidocknaT  SGAV, LGBV 
: sknaT ni gnuredröfeB eid rüf guezrhaF  AT 
: )RDA( eirogetaksgnuredröfeB  3 
: )RDA( ekcütsdnasreV - gnuredröfeB eid rüf netfirhcsrovrednoS  V13 
: )RDA( gnuttühcS esol – gnuredröfeB eid rüf netfirhcsrovrednoS  VC1, VC2 

Sondervorschriften für die Beförderung - Be- und Entladung, Handhabung (ADR) : CV13 
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: )lhaZ-relmeK( rhafeG red gnunhcieznneK ruz remmuN  90 
: nlefaT enebrafegnarO  

 
: )RDA( edocsgnuknärhcseblennuT  - 

Seeschiffstransport 
: )GDMI( gnummitsebrednoS  274, 335, 966, 967, 969 
: )GDMI( negneM etznergeB  5 kg 
: )GDMI( negneM etlletsegierF  E1 
: )GDMI( negnusiewnasgnukcapreV  LP02, P002 
: )GDMI( gnukcapreV eid rüf netfirhcsrovrednoS  PP12 
: )GDMI( negnusiewnasgnukcapreV-CBI  IBC08 
: )GDMI( lettimkcapßorG rüf netfirhcsrovrednoS  B3 
: )GDMI( negnusiewnaknaT  BK1, BK2, BK3, T1 
: )GDMI( sknaT rüf negnummitseB erednoseB  TP33 
: )GDMI( eirogetakuatS  A 
: )GDMI( gnubahdnaH dnu gnuuatS  SW23 

Lufttransport 
: )ATAI( negneM etlletsegierf ACP  E1 
: )ATAI( negneM etznergeb ACP  Y956 
: )ATAI( egnemotteN .xam etznergeb ACP  30kgG 
: )ATAI( netfirhcsrovsgnukcapreV ACP  956 
: )ATAI( egnemotteN .xaM ACP  400kg 
: )ATAI( netfirhcsrovsgnukcapreV OAC  956 
: )ATAI( egnemotteN .xaM OAC  400kg 
: )ATAI( netfirhcsrovrednoS  A97, A158, A179, A197 
: )ATAI( edoC-GRE  9L 

Binnenschiffstransport 
: )NDA( edocsgnureizifissalK  M7 
: )NDA( netfirhcsrovrednoS  274, 335, 375, 601 
: )NDA( negneM etznergeB  5 kg 
: )NDA( negneM etlletsegierF  E1 
: )NDA( nessaleguz gnuredröfeB  T* B** 

Ausrüstung erforderlich (ADN) :  PP, A 
Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) :  0 

: )NDA( negnukremeB/negnuredrofnA ehcilztäsuZ  * Nur in geschmolzenem Zustand  
** Bei Beförderung in loser Schüttung siehe auch 7.1.4.1  
***Nur bei Beförderung in loser Schüttung 

Bahntransport 
: )DIR( edocsgnureizifissalK  M7 
: )DIR( gnummitsebrednoS  274, 335, 375, 601 
: )DIR( negneM etznergeB  5kg 
: )DIR( negneM etlletsegierF  E1 
: )DIR( negnusiewnasgnukcapreV  P002, IBC08, LP02, R001 
: )DIR( gnukcapreV eid rüf netfirhcsrovrednoS  PP12, B3 
: )DIR( gnukcapnemmasuZ eid rüf netfirhcsrovrednoS  MP10 

Anweisungen für Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID) :  T1, BK1, BK2, BK3 
Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und Schüttgutcontainer (RID) : TP33 

: )DIR( sknaT-DIR rüf negnureidocknaT  SGAV, LGBV 
: )DIR( eirogetaksgnuredröfeB  3 
: )DIR( ekcütsdnasreV - negnummitsebsgnuredröfeB erednoseB  W13 
: )DIR( tugttühcS - negnummitsebsgnuredröfeB erednoseB  VC1, VC2 

Besondere Bestimmungen für die Beförderung - Be-, Entladen und Handhabung (RID) : CW13, CW31 
: )DIR( tugsserpxE  CE11 
: )DIR( rhafeG red gnunhcieznneK ruz remmuN  90 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
Nicht anwendbar 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

EU-Verordnungen 

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und 
Verbotsverordnungen 

: gemäß Verordnung (EU) 2015/830. entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
(REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2020/878. 

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschränkungsbedingungen) gelistet sind 

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste) 

Enthält keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind 

REACH Kandidatenliste (SVHC) 

Enthält keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind 

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung) 

Enthält keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien) gelistet sind 

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe) 

Enthält keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe) gelistet sind 

Ozon-Verordnung (1005/2009) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen) gelistet sind 

Dual-Use-Verordnung (428/2009) 

Enthält keine Stoffe, die der VERORDNUNG DES RATES (EG) Nr. 428/2009 vom 5. Mai 2009 über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle 
von Ausfuhr, Verbringung, Vermittlung und Durchfuhr von Dual-Use-Artikeln unterliegen. 

Verordnung zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (EU 2019/1148) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung 
von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe) gelistet sind 

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004) 

Enthält keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 über die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter 
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind 

Nationale Vorschriften 

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten 

Deutschland 

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1). 
Störfall-Verordnung (12. BImSchV) : E2 Gewässergefährdend 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Inhalativ) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 

Aquatic Acute 1 Akut gewässergefährdend, Kategorie 1 

Carc. 2 Karzinogenität, Kategorie 2 

EUH208 Enthält Folpet (ISO); N-(Trichlormethylthio)phthalimid(133-07-3). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
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H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 

Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 

Andere Daten 
  5202/30/12  :mutadsgnulletssuA

  ED/3.1  :noisreV
 2202/21/41 ,ED/2.1  :tztesrE

  .51 ,8 ,7 ,1 TTINHCSBA  :esiewnihsgnurednÄ
 

SDB EU (REACH Anhang II) 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden 

 


